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5. Anderungs-Satzung
zur Satzung Uber den Anschluss an die dffentliche
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstiucke
mit Wasser der Gemeinde lhringen
(Wasserversorgungssatzung - WVS)
vom 26.03.2012

Aufgrund der 88 4 und 11 der Gemeindeordnung fur Baden-Wiurttemberg (GemO)
sowie der 88 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes fur
Baden-Wiurttemberg (KAG) in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat
am 15.12.2025 folgende Anderungssatzung beschlossen:

81
8 15 Kostenerstattung wird geandert und wie folgt neu gefasst:
(1) Der Anschlussnehmer hat der Gemeinde zu erstatten:

1. Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Verédnderung und
Beseitigung der notwendigen Hausanschlisse. Dies gilt nicht fir den Teil des
Hausanschlusses (Grundsticksanschluss), der in 6ffentlichen Verkehrs- und
Grunflachen verlauft (8 14 Abs. 2).

2. Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veranderung und
Beseitigung der weiteren, vorlaufigen und vortibergehenden Hausanschlisse
(§ 14 Abs. 4).

Zu diesen Kosten gehodren auch die Aufwendungen fir die Wiederherstellung des
alten Zustands auf den durch die Arbeiten beanspruchten Flachen.

Hinzu tritt die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer.
(2) Nicht geandert
(3) Nicht geandert

(4) Nicht geandert



§2
8 36 Beitragssatz wird gedndert und wie folgt neu gefasst:

Der Wasserversorgungsbeitrag betragt je Quadratmeter (m2) Nutzungsflache
(8 28) 2,38 Euro. Hinzu tritt die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer.

§3
§ 42 Grundgebihr wird geandert und wie folgt neu gefasst:

(1) Die Grundgebuhr wird gestaffelt nach der Zahlergré3e erhoben (Zahlergebihr).
Sie betragt bei Wasserzahlern mit einer Nenngrof3e von:

Maximaldurchfluss (Qmax) 3und5 7 und 10 20 und 30 m?¥/h
Nenndurchfluss (Qn) 1,5und 2,5 3,5und 5 (6) 10 und 15 md/h
EUR (netto) / Monat 0,35 0,45 0,65

EUR (brutto, einschlief3lich
7 % Umsatzsteuer) / Monat 0,3745 0,4815 0,6955

Bei Bauwasserzahlern oder sonstigen beweglichen Wasserzéhlern entfallt die
Grundgebuhr.

(2) Nicht geéndert

(3) Nicht geéndert

84
8 43 Verbrauchsgebihren wird geandert und wie folgt neu gefasst:

(1) Die Verbrauchsgebuhr wird nach der gemessenen Wassermenge (8 44)
berechnet. Die Verbrauchsgebihr betragt pro Kubikmeter 2,78 EUR (netto) bzw.
2,9746 EUR (brutto, einschlie3lich 7 % Umsatzsteuer).

(2) Wird ein Bauwasserzahler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzahler
verwendet, betragt die Verbrauchsgebihr pro Kubikmeter 2,78 EUR (netto) bzw.
2,9746 EUR (brutto, einschlie3lich 7 % Umsatzsteuer).

(3) Wird eine verbrauchte Wassermenge durch einen Miinzwasserzahler festgestellt,
betragt die Gebuhr (brutto, einschliel3lich Grundgebiuhr geméal 8§ 42 und 7 %
Umsatzsteuer) pro Kubikmeter 2,8997 €.



§5
8 47 Vorauszahlungen wird geéndert und wie folgt neu gefasst:
(1) Nicht geéndert
(2) Nicht geéndert
(3) Jeder Vorauszahlung wird ein Drittel des Jahreswasserverbrauchs des Vorjahres
und der Grundgebuhr (8 42) zugrunde gelegt. Beim erstmaligen Beginn der
Gebuhrenpflicht werden die Vorauszahlungen auf der Grundlage der Grundgebdhr,
des Verbrauchsgebihrensatzes und des geschatzten Jahreswasserverbrauchs des
laufenden Jahres ermittelt.

(4) Nicht geéndert

(5) Nicht geéndert

§6

§ 53 Umsatzsteuer wird gestrichen

§7

8 54 In-Kraft-Treten wird in § 53 geandert

§8

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Ihringen, den 15.12.2025

Florian WalRmer

17.12.2025

gez.
Eckerle
BlUrgermeister

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung fiur Baden-Wurttemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim
Zustandekommen dieser Satzung wird nach 8§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn
sie nicht schriftich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der
Bekanntmachung dieser Satzung gegeniber der Gemeinde geltend gemacht worden
ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begriinden soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt
nicht, wenn die Vorschriften tiber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.



		2025-12-17T08:16:20+0000
	Florian Waßmer




